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1. Kann ich mein Konto ab dem 1. Januar 2012 noch vor Pfändungen schützen 

lassen, wenn ich kein P- Konto führe?  

 

Nein. Zum 1. Januar 2012 besteht Kontopfändungsschutz nur noch bei 

Inanspruchnahme  eines P-Kontos.   

 

Noch bis zum 31. Dezember 2011 besteht Kontopfändungsschutz für solche Konten, 

die keine P-Konten sind, fort. Ab dem 1. Januar 2012 fällt der herkömmliche 

Kontopfändungsschutz weg. Dann besteht Kontopfändungsschutz nur noch auf P-

Konten.  

 

Kontoinhaber sollten daher rechtzeitig vor dem 1. Januar 2012 die Umwandlung ihres 

Kontos in ein P-Konto veranlassen, sofern sie auch nach dem 31. Dezember 2011 

Schutz gegen die Pfändung ihres Kontos in Anspruch nehmen möchten. 

 

Die Kreditinstitute haben damit begonnen, ihre Kunden über den Wegfall des 

bisherigen Kontopfändungsschutzes zu informieren. Sie sind hierzu gesetzlich 

verpflichtet. Kontoinhaber sollen hierdurch rechtzeitig über die Änderung der 

Rechtslage informiert werden, damit sie rechtzeitig vor dem 1. Januar 2012 die 

Einrichtung eines Pfändungsschutzkontos in die Wege leiten können. 

 

 

2. Ich habe beim Vollstreckungsgericht einen Beschluss erwirkt, der mein 

Girokonto – bis zu einer bestimmten Höhe – vor der Pfändung schützt. Gelten 

diese Beschlüsse über den 31. Dezember 2011 hinaus fort? 

 

Nein. Das Gesetz bestimmt, dass Vollstreckungsschutz ab dem 1. Januar 2012 

ausschließlich auf dem P-Konto gewährt wird.  



 

 

 

Wird das Girokonto nicht in ein P-Konto umgewandelt, entfällt ab dem 1. Januar 2012 

der durch die Freigabebeschlüsse erwirkte Kontopfändungsschutz. 

 

Die auf der Grundlage des bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Rechts erlassenen  

Freigabebeschlüsse der Vollstreckungsgerichte gelten nicht über den 31. Dezember 

2011 hinaus fort. Sie werden mit Ablauf des 31. Dezember 2011 gegenstandslos. Einer 

Aufhebung der Beschlüsse bedarf es nicht. Dies beruht darauf, dass die gesetzliche 

Grundlage für den Erlass der Freigabebeschlüsse weggefallen ist. 

 

Auch soweit das Girokonto in ein P-Konto umgewandelt wird, entfalten die 

Freigabebeschlüsse der Vollstreckungsgerichte – hinsichtlich der Höhe des vor der 

Pfändung geschützten Betrages – keine Wirkung mehr. Mit Umwandlung eines bereits 

gepfändeten Girokontos in ein P-Konto werden zuvor erlassene Freigabebeschlüsse 

gegenstandslos. 

 

Automatisch besteht daher lediglich der Basispfändungsschutz von derzeit 1.028,89 

Euro je Kalendermonat. Der Basispfändungsschutz wird durch die Bank nur erhöht, 

wenn der Schuldner die Erhöhungsbeträge durch Vorlage geeigneter Bescheinigungen 

nach allgemeinen Vorschriften nachweist. Keine geeignete Bescheinigung ist indes ein 

Freigabebeschluss des Vollstreckungsgerichts der auf der Grundlage des bis zum 31. 

Dezember 2011 für ein Girokonto, das kein P-Konto war, erlassen wurde.  

. 

 

3. Auf meinem Konto werden Sozialleistungen gutgeschrieben. Kann ich diese 

weiterhin innerhalb von 14 Tagen abheben? 

 

Nein. Der bisherige gesonderte Pfändungsschutz für Sozialleistungen entfällt. 

Kontopfändungsschutz und Verrechnungsschutz für überwiesene Sozialleistungen 

werden ab dem 1. Januar 2012 nur noch auf dem Pfändungsschutzkonto gewährt. 

 

Auch alle anderen Leistungen und Zuwendungen, für die bislang ein besonderer 

Schutz galt (z.B. Kindergeld, Zuwendungen der Bundesstiftung Mutter-Kind) werden ab 

dem 1. Januar 2012 ausschließlich auf dem P-Konto geschützt. Alle Sondervorschriften 

entfallen zugunsten des einheitlichen Kontopfändungsschutzes auf dem P-Konto. 

 

 



 

 

4. Meine Sozialleistungen für Januar wurden Ende Dezember auf mein Girokonto 

überwiesen. Kann ich innerhalb der 14-Tagesfrist meine Sozialleistungen auch 

noch im Januar 2012  abheben? 

 

Nein. Da die alte gesetzliche Regelung zum Stichtag 1. Januar 2012 außer Kraft tritt, 

sind ab diesem Tag auch Gutschriften für Sozialleistungen, die Ende Dezember auf 

dem Girokonto des Schuldners eingehen, nicht mehr vor der Vollstreckung geschützt. 

Auch aus diesem Grund ist die rechtzeitige Einrichtung des P-Kontos dringend zu 

empfehlen. 

 

 

5. Ich bin Unterhaltsgläubiger.  Mir steht ein erhöhter Betrag nach § 850d ZPO zu. 

Bekomme ich den erhöhten Betrag automatisch, wenn der Schuldner sein 

Girokonto in ein P-Konto umwandelt? 

 

Nein. Den erhöhten Betrag nach § 850d ZPO hat die Bank nur zu berücksichtigen, 

wenn dieser Betrag bereits auf Antrag des Unterhaltsgläubigers im Pfändungs- und 

Überweisungsbeschluss festgesetzt wurde. Aber auch ein Pfändungsbeschluss, der 

vor dem 1. Januar 2012 erlassen wurde, gilt nach dem 1. Januar 2012 fort. Der 

Gläubiger erhält den im Pfändungsbeschluss festgesetzten Betrag. 

 

Wurde der Betrag jedoch nach altem Recht durch das Vollstreckungsgericht in einer 

Freigabeentscheidung, die sich nicht auf ein P-Konto bezog, festgesetzt, so gilt dieser 

Beschluss nicht für P-Konten weiter. Wandelt der Schuldner sein Girokonto in ein P-

Konto um, so erhält er den Basispfändungsschutz. In diesem Fall muss der 

Unterhaltsgläubiger vom Vollstreckungsgericht den ihm nach § 850d ZPO zustehenden 

Betrag erneut für das P-Konto festsetzen lassen. 

 

 


